Zeitschrift: Der Armenpfleger : Monatsschrift fur Armenpflege und Jugendfirsorge
enthaltend die Entscheide aus dem Gebiete des Firsorge- und
Sozialversicherungswesens

Herausgeber: Schweizerische Armenpfleger-Konferenz

Band: 35 (1938)
Heft: (7
Rubrik: A. Entscheide des Eidgenéssischen Justiz- und Polizeidepartementes

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Entscheide

auf dem Gebiete des eidgenossischen u. kantonalen Fiirsorgewesens
insbesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung

Beilage zur Zeitschrift ,,Der Armenpfleger*

Redaktion: H. WY D ER, Fiirspr., Adjunkt der kantonalen Armendirektion, Bern. Verlag und Expedition:
ART INSTITUT ORELL FUSSLI, ZURICH. Nachdruck ist nur unter Quellenangabe gestattet.

1. J AHRGANG NR. 7 1.JULI 1938

A. Entscheide des Eidgenossischen Justiz- und Polizeidepartementes
gemiiB Art. 18 des Konkordates iiber die wohnortliche Unterstiitzung

XIII.

Beim Ubergang von unselbstindigem zu selbstindigem Wohnsitz erfolgt bei Be-
rechnung der Wohndauer die Zurechnung des ersteren nur bis zur Geburt zuriick
(Art. 4 lit. a); diese Neuerung gegeniiber dem alten Konkordat gilt erst vom Zeit-
punkt an, wo sie im Einzelfall geltend gemacht wird (Aargau c. Bern i. S. Kinder
B., von Stettlen, in Oftringen, vom 11. April 1938).

In tatsdchlicher Beziehung :

Anfang 1933 starb F. B., Birger von Stettlen, Kanton Bern, wohnhaft in
Oftringen, Kanton Aargau. Er hinterliel die Witwe S. B. geb. L. und die vier
Kinder W., geb. 1926, S., geb. 1928, F., geb. 1930 und H., geb. 1932. Die Familie
mublte sofort unterstiitzt werden, wobei die Wohngemeinde Oftringen 3/ der
Kosten iibernahm. Witwe B. verzog sich bald darauf und kiimmerte sich nicht
mehr um die Kinder. Beide Eheleute hatten beim Tod des Mannes seit mehr als
20 Jahren Wohnsitz im Kanton Aargau, die Frau war schon vor der Ehe Bernerin.

Hieriiber hat das Departement in rechtliche Erwdgung gezogen :

Mit dem Tode des F. B. entstand eine neue Unterstiitzungseinheit mit der
Witwe als Familienhaupt. Die Wohndauer dieser Unterstiitzungseinheit war iiber
20 Jahre, der Wohnkanton mullte also 3/, der Kosten tragen. Als dann Frau B.,
noch im Jahre 1933, die Kinder im Stich lie}, erhielten diese selbstiandigen Kon-
kordatswohnsitz. Streitig ist die fiir diesen geltende Wohndauer. Aargau nimmt
an, sie sei von der Geburt jedes Kindes zu berechnen. Demgegeniiber beruft sich
Bern mit Recht auf die unter der Herrschaft des alten Konkordates bestehende
Praxis des Bundesrates, nach der zum selbstindigen Wohnsitz jedes Kindes auch
derjenige der Mutter hinzuzuzihlen ist, auch wenn er vor der Geburt des Kindes
liegt. Indem Aargau fortfuhr, 3/ der Kosten zu tragen, hat es nicht eine Nicht-
schuld bezahlt, sondern nur seiner konkordatlichen Pflicht geniigt.

Das neue Konkordat hat, in Art. 4, lit. a, die Neuerung eingefiihrt, dal die
Zurechnung nicht mehr weiter zuriick als bis zur Geburt gehen kann. Gemif
Art. 23, Abs. 1, letzter Satz des neuen Konkordates gilt diese Anderung aber erst
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von dem Zeitpunkt an, wo sie im Einzelfalle geltend gemacht wird. Dies ist am
18. Oktober 1937 geschehen. Da aber Bern sich freiwillig einverstanden erklart
hat, die Anderung ab 1. Juli 1937 gelten zu lassen, hat Aargau bis zu diesem
Datum 3/, der Kosten zu tragen. Seit dem 1. Juli 1937 ist fiir die Kostenverteilung
das Lebensalter jedes Kindes mafigebend.

Aargau hat geltend gemacht, der Kanton sei in einem Tatirrtum befangen
gewesen und habe auf Grund dessen zu viel an die Gemeinde Oftringen vergiitet.
In Wirklichkeit hat jedoch, wie schon dargetan, die Gemeinde Oftringen nicht
mehr bezahlt, als sie verpflichtet war. Noch wenn aber bei der kantonalen Be-
hoérde ein Irrtum bestanden hatte, wire dies unerheblich. Gehandelt hat gegen-
iiber dem Kanton Bern die Gemeinde Oftringen; sie vertrat und verpflichtete
damit den Kanton Aargau; von Bedeutung kénnte nur sein,ob :h» Handeln unter
dem Einflull eines Irrtums stand.

Aus diesen Griinden hat das Departement erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen. Fiir die Kostenverteilung ist ab 1. Juli 1937
das Lebensalter jedes Kindes maligebend.

XI1V.

Ein Wegzug und damit das Ende des Konkordatsfalles liegt im Sinne von Art. 12,
Abs. 1, nur vor, wenn im Zeitpunkt dieses Wegzuges die vollwertige Absicht be-
stand, innert absehbarer Zeit nicht zuriickzukehren. — Die Anwendbarkeit von
Art. 13, Abs. 1, ist ausgeschlossen, wenn die Handlungsweise des Unterstiitzten
wegen schwerer Psychopathie nicht zurechenbar ist (Basel-Landschaft c. Ziirich
i. S. K. S.-L., von Tecknau, in Ziirich, vom 23. April 1938).

In tatsichlicher Beziehung :

K. S.-L., Flachmaler, von Tecknau (Basel-Landschaft), geboren den 28. Fe-
bruar 1885, wohnte seit 1924 im Kanton Ziirich und multe seit 1933 dauernd
nach Konkordat unterstiitzt werden. Er ist verheiratet und hat zwei unerzogene
Kinder. S. hat die Betatigung auf seinem eigentlichen Berufe eher vernach-
lassigt und sich ohne namhaften Erfolg als Kunstmaler versucht. Auch be-
schiftigte er sich mit der Erfindung eines Apparates fiir Projektion von Schwarz-
weil3-Diapositiven in Naturfarben, woriiber das Institut fiir technische Physik
der Eidg. Technischen Hochschule erklarte, dieses Vorhaben stelle aus physi-
kalischen Griinden eine glatte Unmdoglichkeit dar; S. setze sich hieriiber in Un-
kenntnis der einfachsten optischen Gesetze einfach hinweg.

Das Fiirsorgeamt der Stadt Zirich nahm in Aussicht, S. im Minnerheim
Rossau zu versorgen, und ordnete an, dafl er sich vorgingig dieser Versorgung
bei einem Ziircher Nervenarzt zur Untersuchung zu stellen habe. S. entzog sich
dieser Mafinahme, indem er sich am 12. Mai 1937 in die Heil- und Pflegeanstalt
Hasenbiihl zu Liestal begab und sich dort psychiatrisch beobachten lie3. Der
dortige Chefarzt Dr. med. St. hat erstmals am 25. Juni 1937 zuhanden des kanto-
nalen Armensekretariates in Liestal ein Gutachten abgegeben, lautend, S. sei
ein verschrobener Psychopath, dessen Erfindertendenzen pathologischer Art
seien. Er habe auch wegen seiner psychischen Unzuldnglichkeiten als Familien-
oberhaupt versagt.

Am 4. Juni 1937 verlie8 S. die Anstalt Hasenbiihl und begab sich in das
Erholungs- und Altersheim Eben-Ezer in Frenkendorf (Basel-Landschaft), mit
dessen Vorsteher G. er befreundet ist. Wahrend seines dortigen Aufenthalts malte
er Tierbilder im Auftrage von einigen Jagern. Nach Beendigung dieser Arbeit,
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Ende Juli 1937, kehrte er nach Ziirich zuriick, wo er sich schon vorher wieder
polizeilich angemeldet hatte. S. hat in einem an das kantonale Armensekretariat
von Basel-Landschaft gerichteten Briefe vom 31. August 1937 bestimmt erklért,
er habe nie die Absicht gehabt, Ziirich zu verlassen. Bei den Akten befindet sich
ein auf amtlichem Papier mit Briefkopf geschriebener, aber von keinem Beamten
unterzeichneter ,,Situationsbericht’‘, der Angaben des G. enthédlt und auch von
diesem unterschrieben ist. Auch in diesem Bericht ist gesagt, S. habe nicht beab-
sichtigt, von Ziirich fortzuziehen. Demgegeniiber hat Frau S.-L. dem Fiirsorgeamt
der Stadt Zirich erklirt, ihr Ehemann gedenke in Frenkendorf zu bleiben und
Frau und Kinder nachkommen zu lassen.

Am 12. August 1937 beschloB3 der Regierungsrat des Kantons Ziirich, weitere
Unterstiitzung nach Konkordat werde verweigert und die Familie S. sei heimzu-
schaffen, sofern nicht der Heimatkanton Basel-Landschaft die gesamte Unter-
stiitzung zu seinen Lasten iibernehme. Ziirich stellt sich auf den Standpunkt,
S. habe den Wohnkanton im Sinne von Art. 12, Abs. 1, des Konkordates iiber
die wohnortliche Unterstiitzung verlassen, weshalb die konkordatsgeméfe Unter-
stiitzungspflicht dieses Kantons erloschen sei. Uberdies sei Art. 13, Abs. 1, des
Konkordates anwendbar. Darin, daf3 S., statt auf seinem Berufe zu arbeiten, sich
mit einer aussichtslosen Erfindung abgegeben habe, liege schuldhafte Miwirt-
schaft. Dazu habe auch die Ehefrau iible Charaktereigenschaften an den Tag
gelegt. Die Voraussetzungen zur Heimschaffung seien demnach erfiillt.

Gegen diesen BeschluB richtet sich der Rekurs der Direktion des Innern des
Kantons Basel-Landschaft. Die Rekurrentin bestreitet, dal S. den Wohnkanton
Ziirich habe verlassen wollen, und daf3 daher sein dortiger Konkordatswohnsitz
erloschen sei. Ferner bestreitet Basel-Landschaft, dafl die Ursache der Unter-
stiitzungsbediirftigkeit MiBwirtschaft sei. Vielmehr sei die Untersviitzungs-
bediirftigkeit auf die allgemeine Wirtschaftslage und auf das zunehmende Alter
des Familienhauptes zuriickzufithren. Formell beanstandet Basel-Landschaft,
daB der angefochtene Beschlul Ziirichs keine ausfithrliche Begriindung enthalte,
sondern lediglich auf die Akten verweise. Dies widerspricht dem Art. 17, Abs. 2,
des Konkordates.

Das Departement hat ein zweites, erganzendes psychiatrisches Gutachten
vom Chefarzt der Anstalt Hasenbiihl eingeholt. Dieses Gutachten, vom 6. Januar
1938, kommt zum Schlusse, die Lebensfiihrung des S. mit der Vernachlissigung
der Berufsarbeit, insbesondere die Erfinderideen, seien eine Auswirkung schwerer
Psychopathie und nicht zurechenbar.

Hieriiber hat das Departement in rechtliche Erwdigqung gezogen :

1. Formell :

Um der Vorschrift von Art. 17, Abs. 2, zu geniigen, hitte der Beschluf3 von
Ziirich immerhin etwas eingehender begriindet werden sollen. Andererseits hatte
der den ,,Situationsbericht’* mit Herrn G. aufnehmende Beamte diesen mit-
unterzeichnen sollen.

2. Materiell :

a) Wegzug ohne Absicht auf Riickkehr im Sinne von Art. 12 des Konkor-
dates liegt nicht vor. In Anbetracht des Geisteszustandes des S. mag es zweifel-
haft sein, ob er einer vollwertigen Absicht mit rechtlichen Folgen iiberhaupt fihig
war. War er es, dann geht aus seinen bestimmten AuBerungen hervor, daB3 er die
Absicht des Wegzugs nicht hatte. War er es nicht, dann ist daraus, daB3 S. nach
kurzer Zeit in den bisherigen Wohnkanton Ziirich zuriickgekehrt ist, ohne daf3
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unvorhergesehene dullere Umstédnde ihn hierzu veranlaften, ersichtlich, dal kein
Wegzug erfolgt ist, sondern nur eine voriibergehende Abwesenheit vorlag.

b) Die Anwendbarkeit von Art. 13, Abs. 1, des Konkordates setzt schuld-
hafte Miflwirtschaft, Liederlichkeit usw. voraus. Nachdem durch arztliches Gut-
achten festgestellt ist, dall die Handlungsweise des S. infolge schwerer Psycho-
pathie nicht zurechenbar ist, scheidet dieses Verschulden und damit die Anwend-
barkeit von Art. 13, Abs. 1, aus.

Was die Ehefrau betrifft, so besteht kein Anhaltspunkt dafir, dal die Unter-
stiitzungsbediirftigkeit zur Hauptsache durch ihre mangelhaften Charaktereigen-
schaften verursacht sei.

Hieraus folgt, dal} S. und seine Familie nach wie vor gemafl Konkordat zu
unterstiitzen sind.

Die Kosten fiir das zweite, vom Departement eingeholte érztliche Gut-
achten, im Betrage von 15 Fr., hat der unterliegende Kanton zu tragen.

Aus diesen Griinden hat das Departement
erkannt :

1. Der Rekurs wird gutgeheiflen, der Beschlufl des Regierungsrates des
Kantons Ziirich vom 12. August 1937 aufgehoben. K. S.-L. und seine Familie
sind nach wie vor von den Kantonen Ziirich und Basel-Landschaft gema3 Konkor-
dat zu unterstiitzen.

2. Der Kanton Ziirich tragt die Kosten von 15 Fr. fiir das Gutachten von
Dr. med. St., vom 6. Januar 1938.

XV.

Ein Unterstiitzungsfall im Sinne von Art. 23 des Konkordates ist erst ,,anhiingig¢,
wenn die beteiligten Kantone in Verbindung miteinander getreten sind, d. h. der
Heimatkanton iiber die Sachlage orientiert worden ist (Graubiinden c. Aargau
i. 8. E. H.-H., von Kirchleerau, in Chur, vom 25. April 1938).

In tatsachlicher Beziehung:

E. H.-H., Handlanger, von Kirchleerau (Aargau), geboren den 28. August
1900, verheiratet und Vater dreier unerzogener Kinder, wohnt seit dem 4. Juli
1934 im Kanton Graubiinden. Am 30. Juni 1937, also am letzten Tage der Giiltig-
keit des alten Konkordates iiber die wohnértliche Unterstiitzung, sprach Frau H.
zum ersten Male beim Armensekretariat der Stadt Chur vor mit dem Gesuch um
Unterstiitzung, hauptsidchlich um vom kommenden Monat Juli 1937 an den
Mietzins bezahlen zu kénnen; fiir bisherige Auslagen oder Verbindlichkeiten wurde
keine Unterstiitzung verlangt. Seither besteht die Unterstiitzungsbediirftigkeit,
auch fiir andere Bedurfnisse als den Mietzins, wegen ungeniigenden Einkommens
des Familienvaters weiter.

Am 9. Juli 1937, also nach dem Inkrafttreten des neuen Konkordates,
sandte das Erziehungsdepartement des Kantons Graubiinden an die Direktion
des Innern des Kantons Aargau die Unterstiitzungsanzeige, auf dem Formular
der Konkordatsanzeige, aber mit dem Vermerk: ,,Aufer Konkordat'‘. Graubiinden
erkliarte sich bereit, den ersten Unterstiitzungsmonat, als den ,,Pflichtmonat®,
ganz zu seinen Lasten zu iibernehmen, verlangte aber Ubernahme der ganzen
nachherigen Unterstiitzung durch den Heimatkanton Aargau. Im Zeitpunkte, da
die Unterstiitzungsbediirftigkeit eintrat und die Unterstiitzungsanzeige abge-
sandt wurde, hatte H. im Kanton Graubiinden die zweijahrige Wartefrist des
alten, noch nicht aber die vierjahrige des neuen Konkordates erfiullt. Graubiinden
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halt das neue Konkordat fiir anwendbar, weil die Anzeige des Wohnkantons an
den Heimatkanton erst nach Inkrafttreten des neuen Konkordates abgesandt
worden ist; die Tatsache, dall die Ehefrau des Unterstiitzungsbediirftigen noch
am letzten Tage der Giiltigkeit des alten Konkordates bei der értlichen Armen-
behorde vorgesprochen hat, betrachtet Graubiinden als unerheblich.

Aargau leistete anfinglich Gutsprache fir die ganze Unterstiitzung, in der
Meinung, H. habe sich erst nach dem 1. Juli 1937 um Unterstiitzung beworben,
kam aber, sobald der Irrtum entdeckt war, nach kurzer Zeit darauf zuriick und
verlangte, daf der Fall nach Konkordat behandelt werde. MaBlgebend sei der
Zeitpunkt der Bewerbung um die Unterstiitzung, also der 30. Juni 1937. Damals
habe noch das alte Konkordat gegolten, und da nach diesem die Wartefrist
erfiillt sei, habe Graubiinden den Wohnanteil zu tibernehmen. Aargau und auch
andere Kantone hiitten bisher nach diesem Grundsatze gehandelt. Andernfalls
hiatten es die Fiirsorgebehdrden der Wohnkantone damals in der Hand gehabt,
dariiber zu befinden, ob ein Unterstiitzungsfall nach altem oder neuem Recht zu
behandeln sei.

Da keine Einigung erzielt werden konnte, wies die Direktion des Innern des
Kantons Aargau durch Beschlufl vom 7. Dezember 1937, unter Anrufung von
Art. 17 des neuen Konkordates, den Anspruch Graubiindens ab. Gegen diesen
Beschlul3 richtet sich der vorliegende Rekurs.

Hieriiber hat das Departement in rechtliche Erwdgung gezogen :

Nach Art. 23 des neuen Konkordates endigte mit dem Zeitpunkt seines
Inkrafttretens die Wirkung der bisherigen Konkordatsvorschriften, also grund-
satzlich auch diejenige der zweijahrigen Wartefrist; vom 1. Juli 1937 an galt die
neue vierjahrige Wartefrist, und wo diese nicht erfilllt war, vermochte die vorher
erfilllte zweijihrige Frist den Konkordatsfall nicht mehr zu begriinden. Von
diesem Grundsatze hat Art. 23 nur zwei Ausnahmen vorgesehen: Die im Zeit-
punkte des Ubergangs bereits anhiingigen Konkordatsfille blieben als solche
bestehen ; fiir sie blieb also auch die einmal erfiillte zweijahrige Wartefrist wirksam.
Das gleiche gilt fiir solche Konkordatsfille, die vor dem Zeitpunkte des Uber-
gangs anhédngig waren, dann durch Aufhéren der Unterstiitzungsbediirftigkeit
geendet hatten und nach Inkrafttreten des neuen Konkordates wieder anhingig
wurden,

Im Falle H. kann es sich nur fragen, ob hier die erste Kategorie der beiden
Ausnahmefille gegeben sei, d. h. ob der Fall schon im Zeitpunkte des Ubergangs
;anhdngig* im Sinne des Konkordates war. Bei der Priifung dieser Frage muf}
festgehalten werden, dall es sich um eine Ausnahmebestimmung handelt, die
nach allgemeinem Rechtsgrundsatz nicht ausdehnend interpretiert werden darf.

Da der Konkordatsfall seiner Natur nach immer die Beteiligung zweier
Kantone, des Wohn- und des Heimatkantons, voraussetzt, kann er nicht ,,an-
héngig** sein, bevor die beiden Kantone miteinander in Verbindung getreten sind.
Den Anfang dieser Verbindung aber bildet in der Regel die Konkordatsanzeige
(oder, wie im vorliegenden Falle, die Anzeige behufs Unterstiitzung auer Kon-
kordat, die den Konkordatsfall ausschlieBen, aber doch den Unterstiitzungsfall
einleiten will). Solange die Verbindung der beiden Kantone nicht hergestellt ist,
der Heimatkanton also von dem Unterstiitzungsfall noch gar nichts weil3, besteht
keine Anhingigkeit des Konkordatsfalles.

Abgesehen davon, dafl diese Regelung die einzig folgerichtige ist, erscheint
sie auch praktisch als die brauchbarste. Das Datum der Konkordatsanzeige steht
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immer fest und bildet daher fiir den Beginn der Anhingigkeit ein sicheres Merk-
mal; an welchem Tage aber der Unterstiitzungsbediirftige zum ersten Male bei
der ortlichen Armenbehérde vorgesprochen habe, kann leicht zweifelhaft sein und
damit streitig werden.

Der Einwand Aargaus, bei dieser Regelung hétten es die Fiirsorgebehiorden
des Wohnkantons zur Zeit des Ubergangs in der Hand gehabt, dariiber zu befinden,
ob ein Unterstiitzungsfall nach altem oder neuem Recht zu behandeln sei, ist
zwar nicht ganz unbegriindet, kann aber doch gegeniiber den gewichtigern
Griinden, die firr diese Regelung sprechen, nicht ausschlaggebend sein, namentlich
auch deswegen nicht, weil es sich ja nur um eine Regelung fiir die Ubergangszeit,
also fir eine beschrinkte Zahl von Fillen, die gerade damals neu anhingig
wurden, handelt; die Auswirkung des von Aargau befiirchteten Nachteils kann
demnach auch nur eine ganz geringe sein. Sollte es sich tibrigens in einem ge-
gebenen Falle herausstellen, dall die wohnértliche Behorde die Absendung der
Konkordatsanzeige absichtlich verzgert hatte, um nach Inkrafttreten des neuen
Konkordates den Fall der nicht erfiillten vierjahrigen Wartefrist zu unterstellen
und damit der konkordatlichen Behandlung zu entziehen, so hitte die Schieds-
instanz es in der Hand, zu entscheiden, der Fall sei seit dem Zeitpunkte als
anhingig im Sinne des Konkordates zu betrachten, an dem ordnungsgemal die
Anzeige hitte abgesandt werden miissen. Im vorliegenden Falle kommt dies
nicht in Frage.

Aus dem Gesagten folgt, dall der Unterstiitzungsfall H. erst unter dem neuen
Konkordat anhiangig im Sinne des Konkordates geworden ist. Es galt demnach
die vierjahrige Wartefrist des neuen Konkordates, die nicht erfiillt war. Der Fall
ist somit auBler Konkordat, zu ausschlieBlichen Lasten des Heimatkantons
Aargau, zu fithren (mit Vorbehait des Pflichtmonats).

Aus diesen Griinden hat das Departement erkannt :

Der Rekurs wird gutgeheiflen, der Beschlufl der Direktion des Innern des
Kantons Aargau vom 7. Dezember 1937 aufgehoben. Der Fall H. ist aufler Kon-
kordat zu fithren, der Heimatkanton Aargau hat fiir die Unterstiitzung nach
Ablauf des Pflichtmonats allein aufzukommen.

XVI.

Die Unterbrechung der Wartefrist wird durch Riickzahlung erhaltener Unter-
stiitzungen nicht aufgehoben (Luzern c. Aargau i. S. A. M.-M., von Kallern, in
Aesch, vom 25. April 1938).

In tatsichlicher Beziehung :

E. M.-M., von Kallern (Aargau), geboren 1900, wohnte mit seiner Familie
seit dem Jahre 1931 im Kanton Luzern. Seine Witwe, A. M. geb. M., ist mit den
Kindern noch heute in Aesch (Luzern) niedergelassen. Die Familie mufite seit der
Wohnsitznahme bis zum 1. Mai 1935 fast ununterbrochen unterstiitzt werden.
Die Unterstiitzung wurde auBler Konkordat, also ausschliefflich vom Heimat-
kanton Aargau, geleistet, weil wegen der fortwihrenden Unterstiitzungsbedirftig-
keit die Wartefrist nicht hatte erfiillt werden kénnen. Vom 1. Mai 1935 an aber
horte nicht nur die Unterstiitzungsbediirftigkeit auf, sondern der Vater des E. M.
zahlte im Jahre 1935 alle bisherigen Unterstiitzungsbetrige zuriick. Am 21. Marz
1937 starb E. M., und seither ist die Familie wiederum unterstiitzungsbediirftig.
Seit dem 1. Mai 1937 aber war nunmehr die zweijahrige Wartefrist des alten
Konkordates iiber die wohnortliche Unterstiitzung erfiillt, weshalb von diesem
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Datum an die Unterstiitzung vom Wohnkanton Luzern und vom Heimatkanton
Aargau nach Konkordat geleistet wird.

Zwischen den beiden Kantonen entstand nun Meinungsverschiedenheit iiber
den anzurechnenden Konkordatswohnsitz. Luzern berechnet diesen seit dem
Beginn der giltig erfilllten Wartefrist, also seit dem 1. Mai 1935. Aargau vertritt
hingegen die Auffassung, durch die Riickzahlung der von 1931 bis 1935 geleisteten
Unterstiitzungsbetrige sei eine ,,in integrum restitutio* eingetreten, derzufolge
die Familie so gestellt sei, wie wenn sie nie unterstiitzt worden wire; daher sei
der anzurechnende Konkordatswohnsitz vom Zeitpunkte der tatsdchlichen Wohn-
sitznahme, also vom Jahre 1931 an, zu berechnen. Die Wiedereinsetzung recht-
fertige sich besonders wegen der an die Armengendssigkeit gekniipften Rechts-
folgen (Einstellung in den biirgerlichen Ehren und Rechten bis zur Riickzahlung
der bezogenen Unterstiitzungen). Diese Folgen miiten auf eigene Leistung hin
unwirksam gemacht werden konnen. Es handle sich nicht so sehr darum, ob fur
Frau M. die Wartefrist von einem etwas fritheren oder spitern Zeitpunkt an
berechnet werde, sondern darum, ob sie als Unterstiitzte, als Armengendssige
gelte, und ob die Rechtsfolgen, die daran geknipft seien, z. B. gerade jene, die
mit dem Recht der freien Niederlassung zusammenhéngen, fiir sie gelten wiirden,
obwohl keine Armenkasse durch sie abschlieBend belastet worden sei.

Da keine Einigung erzielt werden konnte, wies die Direktion des Innern des
Kantons Aargau durch BeschluB vom 17. Dezember 1937, unter Anrufung von
Art. 17 des neuen Konkordates, die von Luzern vertretene Auffassung zuriick.
Gegen diesen BeschluB richtet sich der vorliegende Rekurs.

Hieriiber hat das Departement in rechtliche Erwdgung gezogen :

Uber die Frage, ob die Unterbrechung der Wartefrist durch Riickzahlung
der erhaltenen Unterstiitzungen aufgehoben werde, hat sich der Bundesrat unter
der Herrschaft des alten Konkordates, im Entscheid vom 13. Mai 1937, i. S. Bern
gegen Ziirich, betr. U. G.-Z., verneinend ausgesprochen.

Die einmal erfolgte Unterbrechung der Wartefrist wird durch Riickzahlung
der Unterstiitzung nicht aus der Welt geschafft. Das Konkordat weill nichts
hievon. Man kann nicht sagen, die in der Wartefrist liegende Probe sei bestanden,
trotzdem unterstiitzt werden muflte, sofern die Unterstiitzungsbetrige zuriick-
erstattet wurden. Im besten Falle eroffnet die Riickzahlung eine gewisse Aus-
sicht darauf, daf} die Probe in der Folge nun werde bestanden werden kénnen.
Das geniigt aber nicht und die Wartefrist war daher im vorliegenden Falle nicht
erfilllt. DaB allerdings mit der Riickzahlung andere Rechtsfolgen, wie die Ein-
stellung in den biirgerlichen Ehren und Rechten und die Moglichkeit des Nieder-
lassungsentzuges wieder aufhoren, ist hier unerheblich, da diese Rechtsfolgen
auBerhalb des Konkordates liegen.

Awus diesen Griinden hat das Departement erkannt :

Der Rekurs wird gutgeheiBlen, der BeschluB3 der Direktion des Innern des
Kantons Aargau vom 17. Dezember 1937 aufgehoben. Die Wartefrist fiir den
Konkordatsfall der Wwe. A. M.-M. begann am 1. Mai 1935 und endigte am 1. Mai
1937.



	A. Entscheide des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes

